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• Keine Herstellerhaftung beim Abgassachmangel
OLG Braunschweig, Urteil vom 19.02.2019, AZ: 7 U 134/17

Im vorliegenden Fall ging es beim OLG Braunschweig als Berufungsgericht um die Klage eines
Käufers gegen die beklagte Herstellerin eines Pkws, in dessen Motor eine abgasbeeinflussende
Software verbaut war. … (weiter auf Seite 2)

• Kein Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrages
AG Buxtehude, Urteil vom 07.03.2019, AZ: 31 C 538/18

Die Parteien streiten um die Rückabwicklung eines Kaufvertrages über einen Gebrauchtwagen.
Am 28.02.2018 kaufte die Klägerin von dem Beklagten (gewerblicher Kfz-Händler) einen Opel
Corsa zu einem Kaufpreis von 2.100,00 €, das Fahrzeug wies zum Zeitpunkt des Kaufs eine
Laufleistung von 147.000 km auf. Nach Zahlung des Kaufpreises wurde das Fahrzeug am
05.03.2018 an die Klägerin übergeben. … (weiter auf Seite 8)

• Mietwagenkosten – Verjährungsfrist darf voll ausgeschöpft werden
AG Frankfurt a.M., Urteil vom 10.04.2019, AZ: 30 C 34/19

Die Parteien streiten um die Erstattung von Mietwagenkosten. Die Klägerin klagt als
gewerbliche Autovermieterin aus abgetretenem Recht, die Haftung der Beklagten als
Haftpflichtversicherer des Schädigers ist unstreitig. Der Anspruch ist im Jahr 2015 entstanden,
die Klägerin legte am 27.12.2018 Klage beim erkennenden Gericht ein.
… (weiter auf Seite 10)

• Nutzungsausfallentschädigung bei fehlender Vorfinanzierungsmöglichkeit
AG Siegen, Urteil vom 09.04.2019, AZ: 14 C 1022/18

Die Parteien streiten um restlichen Nutzungsausfallersatz nach einem Verkehrsunfall. Der
Kläger hatte gegenüber der beklagten Haftpflichtversicherung seinen Schaden bereits nach
zwei Tagen beziffert und auf seine fehlende Vorfinanzierungsmöglichkeit hingewiesen.
… (weiter auf Seite 12)
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• Keine Herstellerhaftung beim Abgassachmangel 
OLG Braunschweig, Urteil vom 19.02.2019, AZ: 7 U 134/17 
 
Hintergrund 
Im vorliegenden Fall ging es beim OLG Braunschweig als Berufungsgericht um die Klage eines 
Käufers gegen die beklagte Herstellerin eines Pkws, in dessen Motor eine abgasbeeinflussende 
Software verbaut war. 
 
Bereits das LG Braunschweig hatte mit seinem Urteil vom 31.08.2017 (AZ: 3 O 21/17 (055)) 
jegliche Ansprüche des Klägers als Käufer des Fahrzeugs gegen den Hersteller abgelehnt und 
dessen Klage vollumfänglich abgewiesen. 
 
Das LG Braunschweig prüfte als unterinstanzliches Gericht bereits sehr sorgfältig sämtliche in 
Betracht kommenden Ansprüche – nämlich unter anderem: 
 
• Ansprüche aus Kaufvertrag 

• Ansprüche aus Garantie- oder Auskunftsvertrag – im Hinblick auf die ausgestellte 
Übereinstimmungsbescheinigung 

• Anspruch aus § 280 Abs. 1 BGB, § 241 Abs. 2 BGB und § 311 Abs. 3 BGB – aufgrund eines 
Schuldverhältnisses zwischen den Parteien 

• Ansprüche aus Prospekthaftung 

• Ansprüche des Klägers gegen die Beklagte aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 6 
Abs. 1 EG-FGV und § 27 Abs. 1 EG-FGV 

• Ansprüche aus § 823 Abs. 2 BGB, in Verbindung mit § 263 StGB 

• Anspruch aus § 826 BGB 

• Anspruch aus § 831 BGB 
 
Aussage 
Das OLG Braunschweig weist die Berufung zurück und prüft ebenfalls lehrbuchmäßig sämtliche 
geltend gemachten und bereits in erster Instanz abgelehnten Ansprüche des Klägers. 
 
Insbesondere sieht es keinen Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit den 
Vorschriften der EG-FGV, da die beklagte Herstellerin weder gegen die genannten Vorschriften 
im Rahmen der Übereinstimmungsbescheinigung verstoßen hat noch diese als Schutzgesetz 
im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB anzusehen sind. 
 
Zu den weitergehenden Ansprüchen gemäß § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 StGB 
und wegen § 826 BGB führt das OLG Braunschweig wörtlich aus: 
 
„f) Auch Ansprüche aus §§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB hat das Landgericht zutreffend 
verneint. 
 
aa) Soweit der Kläger den „Leiter Typprüfung“ (Dr. v. B.) als Unterzeichner des „CoC“ als Täter 
des § 263 StGB bezeichnet und meint, dessen Handlung (Ausstellung einer unzutreffenden 
Übereinstimmungsbescheinigung) sei der Beklagten gem. § 31 BGB zuzurechnen, ist dadurch 
eine Täterschaft i.S.d. § 263 StGB nicht dargelegt. Die Beklagte selbst als juristische Person 
kann gem. § 14 StGB keine Straftat begehen. Gem. § 31 BGB sind ihr aber zivilrechtlich nur 
Handlungen verfassungsmäßig berufener Vertreter zurechenbar. Dass dem Leiter Typprüfung 
Vorstands- oder bedeutsame, wesensmäßige Funktionen der juristischen Person zur 
selbständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen waren (vgl. BGH, Urteil vom 28. 
Juni, VI ZR 536/15, zitiert nach juris, Rz. 13; BGHZ 49, 19-24), ist nicht ersichtlich. 
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bb) Soweit der Kläger in seinem Schriftsatz vom 03.08.2018 möglicherweise auf einen durch 
den früheren Vorstandsvorsitzenden der Klägerin, Herrn W., begangenen Betrug Abstellen will, 
indem er auf dessen vorhandene Kenntnis von der Installation einer unzulässigen 
Abschalteinrichtung verweist, fehlt es an der gebotenen Darlegung der Verwirklichung 
sämtlicher Tatbestandsmerkmale des § 263 StGB in der Person des Herrn W.. Denn 
darlegungs- und beweispflichtig für die Verwirklichung des Verstoßes gegen ein Schutzgesetz 
im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB ist der Geschädigte (Palandt-Sprau, BGB, 78. Aufl., Rz. 81). 
Nicht erkennbar ist nach dem Vorbringen des Klägers bereits, worin eine Täuschungshandlung 
des Herrn W. gegenüber der Mutter des Klägers oder aber dem Kläger selbst liegen sollte. 
Eine solche wäre allenfalls in mittelbarer Täterschaft vorstellbar. Das aber ergibt sich aus dem 
Klägervortrag nicht; denn der Kläger will offensichtlich behaupten, Herr Dr. v. B. habe 
vorsätzlich, d.h. in Kenntnis des Umstandes, dass das Fahrzeug schon vor Auslieferung an 
den Kläger über eine abgasbeeinflussende Software verfügt habe, die 
Übereinstimmungsbescheinigung erteilt. Unter diesen Umständen scheidet eine von Herrn W. 
unter Benutzung des Herrn Dr. v. B. als Absichtsloses doloses Werkzeug begangene 
Täuschung aus. Unabhängig davon liegen aber auch bisher keine ausreichenden 
Anhaltspunkte dafür vor, dass Herr W. selbst in Kenntnis des Einbaus einer unzulässigen 
Abschaltvorrichtung gehandelt hätte. Die Verhaftung des Herrn S. und neue 
Presseveröffentlichungen über Zeugenaussagen, die nach Akteneinsicht von Verteidigern in 
einem staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren erfolgt sind, genügen dazu nicht. 
 
Diese Erwägungen gelten ebenso für den etwa anzunehmenden Fall, dass Herrn W. eine 
Garantenpflicht zur Aufklärung über den der vermutlich unzulässigen Abschalteinrichtung 
oblegen hätte. 
 
g) Aber auch aus §§ 823 Abs. 2 BGB, 263 StGB i.V.m. § 831 BGB kommen Ansprüche des 
Klägers nicht in Betracht. 
 
aa) Voraussetzung wäre auch in diesem Fall die Verwirklichung des Tatbestandes des § 263 
StGB durch Herr Dr. v. B., die vom Kläger darzulegen und zu beweisen wäre. Daran bestehen 
hinsichtlich des objektiven Tatbestandes zumindest erhebliche Zweifel, das Vorliegen des 
subjektiven Tatbestandes ist zu verneinen, ohne dass es auf die weiteren Voraussetzungen 
des § 831 BGB ankäme. 
 
(1) Der Kläger tritt dem erstinstanzlichen Urteil zunächst mit der Erwägung entgegen, für eine 
von Dr. v. B. begangenen Täuschung sei an ein positives Tun, nämlich die Erstellung einer 
ungültigen oder unrichtigen Übereinstimmungsbescheinigung für das streitgegenständliche 
Fahrzeug anzuknüpfen (Berufungsbegründung vom 06.12.2017, Rz. 81). Wenn dies zuträfe, 
wäre aber ein dadurch hervorgerufener Irrtum der Mutter des Klägers oder aber des Klägers 
selbst kaum anzunehmen. Denn unstreitig ist die Übereinstimmungsbescheinigung erst am 
07.07.2010 unterzeichnet und bei Auslieferung des Fahrzeugs rd. 6 Wochen nach Abschluss 
des Kaufvertrages an den Kläger übergeben worden. Dass der Kläger oder aber seine Mutter 
zu diesem Zeitpunkt Veranlassung gehabt hätten, eine unmittelbar aus einem Irrtum über ein 
Auseinanderfallen des Inhalts von Typgenehmigung und Übereinstimmungsbescheinigung 
resultierende Vermögensverfügung etwa durch Abstandnahme von einer Rückabwicklung des 
Kaufvertrages zu treffen, wie es der Kläger für sich selbst im Schriftsatz vom 21.08.2017 
(Rz.908) und für seine Mutter im Schriftsatz vom 17.12.2018 (Rz. 247) behauptet, ist schon 
deshalb nicht ersichtlich, weil bei Auslieferung des Fahrzeugs gar keine Veranlassung 
bestand, über Derartiges nachzudenken. 
 
Auch der weitere Vortrag des Klägers, er oder aber seine Mutter hätten die Vorstellung gehabt, 
ein den Vorschriften entsprechendes Auto zu erhalten, kann dahinstehen. Denn jedenfalls fehlt 
es dann an den für die Verwirklichung des Betrugstatbestandes durch Dr. v. B. erforderlichen 
subjektiven Tatbestandsmerkmalen des § 263 StGB, wie nachfolgend unter (3) auszuführen 
sein wird. 
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(2) Dem gegenüber scheitert eine Täuschung durch Unterlassen einer Aufklärung über den 
Einbau der streitgegenständlichen Software schon am Fehlen einer Garantenstellung des Dr. 
v. B.. 
 
Soweit das Landgericht eine Garantenstellung aufgrund der Verletzung einer 
Aufklärungspflicht verneint, tritt der Kläger der grundsätzlichen und auch nach Auffassung des 
Senats zutreffenden Annahme des erstinstanzlichen Urteils, eine solche bestehe nur, wenn es 
um wertbildende Faktoren der Kaufsache von ganz besonderem Gewicht gehe, schon nicht 
entgegen. Soweit er meint, dieses besondere Gewicht liege darin, dass das Fahrzeug wegen 
der verschwiegenen abgasbeeinflussenden Software nicht zulassungsfähig sei bzw. im 
Straßenverkehr nicht benutzt werden dürfe, ist dem nicht zu folgen. Dass diese Prämisse 
unzutreffend ist, wurde oben zu §§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 6 Abs. 1, 27 Abs. 1 EG-FGV 
ausgeführt. Der Kläger nutzt das Fahrzeug seit 8 ½ Jahren legal und uneingeschränkt. Wenn 
der Kläger weiter argumentiert, er müsse ganz konkret die Stilllegung des Fahrzeugs 
befürchten, so bestand dazu zu keiner Zeit Veranlassung, weil die Beklagte eine Nachrüstung 
entsprechend der auf § 25 Abs. 2 EG-FGV gestützten Anordnung des KBA vom 15.10.2015 
entwickelt hat und diese vom KBA für den hier vorliegenden Fahrzeugtyp am 03.06.2016 
(Anlage B 3, AB Bekl. I) freigegeben worden ist. Zwischenzeitlich steht der Annahme des 
Klägers, er müsse die Stilllegung befürchten, auch entgegen, dass er nach eigenen 
unbestrittenen Angaben im November 2018 die von der Beklagten empfohlene und vom KBA 
gebilligte Nachrüstung hat vornehmen lassen. Sonstige Gründe für seine Annahme, der Einbau 
der streitgegenständlichen Software stelle einen die Wertbildung erheblich beeinflussenden 
Faktor dar, behauptet der Kläger trotz entsprechender klarer Hinweise im erstinstanzlichen 
Urteil zu A. 5. b) seiner Entscheidungsgründe nicht mit Substanz. Er kann sich insbesondere 
nicht nur pauschal darauf berufen, das von ihm genutzte Fahrzeug habe nur einen Materialwert 
von 212,00 € oder sei überhaupt wertlos. 
 
Hinsichtlich des vom Landgericht angenommenen Fehlens einer Garantenstellung aufgrund 
vorangegangenen pflichtwidrigen Verhaltens (Ingerenz) greift der Kläger das erstinstanzliche 
Urteil schon gar nicht gesondert an (Berufungsbegründung vom 06.12.2017, Rzn. 82f.). 
Allerdings erfordern die zutreffenden Erwägungen des Landgerichts, wonach eine 
Garantenpflicht aus einem vorangegangenen pflichtwidrigen Verhalten nur dann anzunehmen 
sei, wenn die verletzte Norm gerade auch dem Schutz des Einzelnen zu dienen bestimmt sei, 
auch an dieser Stelle eine Berücksichtigung des den gesetzlichen Vorschriften über die 
Erteilung der Typgenehmigung innewohnenden Zwecks. Dieser ist jedenfalls, wie die 
vorstehenden Ausführungen zu § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § § 6 Abs. 1, 27 Abs. 1 EG-FGV Art. 
5 Abs. 1 der VO (EG) 715/2007 zeigen, nicht auf den Individualschutz des Klägers gerichtet. 
 
(3) Unabhängig von den Ausführungen zu vorstehend (1) und (2) fehlt es aber an einem 
schlüssigen, vom Kläger zu leistenden Vortrag zum Vorliegen der subjektiven 
Tatbestandsmerkmale des Betruges in der Person des Dr. v. B.. 
 
(a) Dies gilt zunächst für den die Kenntnis vom Einbau der abgasbeeinflussenden Software 
voraussetzenden Vorsatz des Dr. v. B., die die Beklagte bestreitet. 
 
Allein dessen Funktion als „Leiter Typprüfung“ lässt nach lediglich pauschaler Behauptung 
eines Vorsatzes nicht ohne Weiteres auf eine Kenntnis schließen. Ein Ingenieur und mit dem 
Einbau der Software befasst muss der „Leiter Typprüfung“ nicht zwangsläufig sein. Die mit 
Schriftsatz vom 03.08.2018 (Rz. 110) erfolgten Ausführungen des Klägers zur Verhaftung des 
Herrn S., der sich in Untersuchungshaft befinde und „bei A. dasselbe gemacht“ habe wie Dr. 
v. B. bei der Beklagten, lässt ebenfalls keinen Schluss auf eine Kenntnis des Dr. v. B. zu.  
 
(b) Darüber hinaus fehlt es an einer Absicht einer (stoffgleichen) Bereicherung in der Person 
des Dr. v. B.. Dazu muss der Täter unmittelbar aus dem Vermögen des Geschädigten einen 
Vorteil für sich oder einen Dritten in der Weise anstreben, dass der Vorteil die Kehrseite des 
Schadens ist (Schönke-Schröder, StGB, 29. Aufl., Rz. 168 zu § 263). 
 
Ein eigennütziger Betrug des Dr. v. B. ist nicht ersichtlich. Dass er als Mitarbeiter der Beklagten 
in irgendeiner Weise einen Vorteil, der noch dazu in der Verhinderung des 
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Rückabwicklungsanspruchs des Klägers oder dessen Mutter liegen soll, angestrebt haben 
könnte, ist nicht feststellbar. Gleiches gilt aber auch für die etwaige Absicht einer 
Drittbereicherung, die entweder zugunsten der Verkäuferin (Fa. M. M.) oder aber der Beklagten 
gegangen sein müsste. Im Wege der Unmittelbarkeit ist zunächst und vorrangig auf eine 
spiegelbildliche Bereicherung der Händlerin abzustellen. Dazu bedürfte es aber eines 
wesentlich umfassenderen Vortrages als bisher dazu, dass Dr. v. B. eine Umsatzsteigerung 
der Fa. M. - im Rahmen des § 831 BGB auch auf Geheiß oder jedenfalls im Rahmen seines 
Aufgabenbereichs für seinen Arbeitgeber - angestrebt habe. Dafür liegen Anhaltspunkte in der 
Person eines „Leiters Typprüfung“ nicht vor. Eine spiegelbildliche Bereicherung der Beklagten 
selbst und eine darauf gerichtete Absicht des Dr. v. B. sind in diesem Zusammenhang nicht 
ersichtlich. 
 
bb) Auf die Voraussetzungen des § 831 BGB kommt es danach nicht mehr an. 
 
h) Auch Ansprüche aus §§ 826, 31 BGB hat das Landgericht im Ergebnis zu Recht verneint. 
Dies gilt ungeachtet des Umstandes, dass der Kläger sich erstmals mit dem ihm nicht 
nachgelassenen Schriftsatz vom 21.08.2017, zu dem die Beklagte erstmals in der 
Berufungsinstanz Stellung nehmen konnte, auf eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung 
berufen hat. 
 
aa) Hinsichtlich der Tätereigenschaft des Herrn Dr. v. B. gilt das zu § 823 Abs. 2 BGB 
i.V.m. § 263 StGB Gesagte entsprechend. Danach muss der Tatbestand des § 826 BGB von 
einer wesensmäßige Funktionen der juristischen Person selbständig und eigenverantwortlich 
wahrnehmenden Person vollständig verwirklicht worden sein (BGH, Urteil vom 28.06.2016, 
VI ZR 536/15, zitiert nach juris, Rz. 13). Dieses Erfordernis resultiert aus dem mit § 826 BGB 
verbundenen Unwerturteil. Der Leiter Typprüfung kommt danach wie dargelegt als Täter 
i.S.d. §§ 826, 31 BGB nicht in Betracht. 
 
bb) Soweit etwa der vom Kläger benannte Herr W. oder andere Vorstandsmitglieder als Täter 
in Betracht kämen, fehlt es an der Darlegung einer Verwirklichung des Tatbestandes des § 826 
BGB durch eines oder mehrere dieser Vorstandsmitglieder. 
 
(1) Hinsichtlich eines Handelns des Vorstandsvorsitzenden W. fehlt es an substantiiertem 
Vortrag dazu, an welches konkrete Handeln/Unterlassen anzuknüpfen sein sollte. 
 
(2) Selbst wenn man allein auf eine - nicht einmal dargelegte - Billigung des Herrn W. für das 
Inverkehrbringen des streitgegenständlichen Fahrzeuges mit der von Dr. v. B. erteilten 
Übereinstimmungsbescheinigung Abstellen wollte, fehlte es an einer Sittenwidrigkeit dieses 
Tuns oder Unterlassens. 
 
Sittenwidrig ist ein Verhalten, das gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht 
Denkenden verstößt, wobei dies aufgrund einer umfassenden Würdigung von Inhalt, Zweck 
und Beweggründen des Handelns zu beurteilen ist (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2016 - VI ZR 
536/15 -, R. 16, zitiert nach juris). Nicht bei jedem Pflichtverstoß sind diese Voraussetzungen 
zu bejahen, sondern es muss eine besondere Verwerflichkeit hinzukommen, die im Falle einer 
Pflichtverletzung durch Unterlassen erfordert, dass das geforderte Handeln einem sittlichen 
Gebot entsprechen muss (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2016 - VI ZR 536/15 -, R. 16, zitiert 
nach juris; BGH, Urteil vom 19. Juli 2014 - II ZR 402/02 -, BGHZ 160, 149-159, R. 49, zitiert 
nach juris; BGH, Urteil vom 04. Juni 2013 - VI ZR 288/12 -, R. 14, zitiert nach juris). 
 
An Vortrag des Klägers zu den Gesamtumständen einer Verwerflichkeit der Erteilung der 
Übereinstimmungsbescheinigung oder aber des Inverkehrbringens des Fahrzeugs mit einer 
solchen in der Person konkreter Vorstandsmitglieder fehlt es hier. 
 
(3) Unabhängig hiervon ist dem Landgericht aber auch darin beizupflichten, dass der vom 
Kläger geltend gemachte Schaden nicht vom Schutzzweck des § 826 BGB gedeckt wird. 
 
Zutreffend ist, dass - wie bei allen deliktsrechtlichen Ansprüchen - die Ersatzpflicht eines 
Schädigers auf solche Schäden beschränkt ist, die in den Schutzbereich des verletzten Ge- 
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oder Verbots fallen. Auf eine derartige Eingrenzung kann, um das Haftungsrisiko in 
angemessenen und zumutbaren Grenzen zu halten, auch im Rahmen des § 826 BGB nicht 
verzichtet werden. Ein Verhalten kann hinsichtlich der Herbeiführung bestimmter Schäden 
insbesondere auch hinsichtlich der Schädigung bestimmter Personen als sittlich anstößig zu 
werten sein, während ihm diese Qualifikation hinsichtlich anderer, wenn auch ebenfalls 
adäquat verursachter Schadensfolgen nicht zukommt. Die Ersatzpflicht beschränkt sich in 
einem solchen Fall auf diejenigen Schäden, die dem in sittlich anstößiger Weise geschaffenen 
Gefahrenbereich entstammen (BGHZ 96, 231, 236f). Daraus folgt, dass die Auffassung des 
Klägers, aus dem Haftungsumfang seien nur ganz entfernt liegende Schäden auszugrenzen, 
unzutreffend ist. 
 
Damit sind die im Zusammenhang mit dem Gefahrenbereich 
„Übereinstimmungsbescheinigung“ entstandenen Schäden aus der Haftung auszunehmen, 
denn der Schutzzweck der die Übereinstimmungsbescheinigung betreffenden gesetzlichen 
Regelungen des europäischen und des nationalen Rechts umfasst, wie zu §§ 823 Abs. 2 BGB, 
6 Abs. 1 und 27 Abs.1 EG-FGV ausgeführt, nicht den vom Kläger geltend gemachten Schaden. 
Sonstige, zum Schutzzweck dieses Gefahrenbereichs gehörende Schäden sind jedenfalls nicht 
ersichtlich. Aufgrund des Umstands, dass nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein 
Drittschutz nicht zwingende Voraussetzung für die Geltendmachung von Schäden im Rahmen 
des § 826 BGB ist, (so ausdrücklich für einen Verstoß gegen nicht drittschützende Normen des 
Wertpapierhandelsgesetzes BGH, Urteil vom 19. Juli 2014 - II ZR 402/02 -, BGHZ 160, 149-
159, R. 43, zitiert nach juris; ebenso BGH, Urteil vom 20. November 1990 - VI ZR 6/90 -, R. 
16, zitiert nach juris für den Verstoß gegen Einfuhrbestimmungen), gelangt man hier unter 
Berücksichtigung der nach den einleitenden Ausführungen vorzunehmenden 
Gesamtwürdigung nicht zu einer sittenwidrigen Schädigung der Endkunden und im 
vorliegenden Fall des Klägers oder aber dessen Mutter. Denn Voraussetzung einer Haftung 
wäre das Bestehen einer Aufklärungspflicht vor allem des Dr. v. B. gegenüber dem Kläger als 
potentiellem Käufer gewesen. Denn ohne Aufklärungspflicht fehlt es auch an einem 
Ansatzpunkt für eine Erörterung der Frage, ob eine darin begründete Pflichtverletzung von 
solcher Schwere ist, dass eine Aufklärung einem sittlichen Gebot entsprochen hätte. Das ist 
zu verneinen. Zur Vermeidung eines Wertungswiderspruchs gegenüber einer bestehenden 
vertraglichen oder vorvertraglichen Bindung, die eine Offenbarungspflicht nur bei Vorliegen 
erkennbar wertbestimmender Faktoren beinhaltet, ist hier ebenfalls darauf abzustellen, ob 
erhebliche wertbildende Faktoren verletzt werden. Das ist, wie bereits ausgeführt, zu 
verneinen, zumal der Kläger sich schlicht auf die Behauptung beschränkt, sein inzwischen 
entsprechend der Freigabeerklärung des KBA mit neuer Software ausgestattetes Fahrzeug sei 
jetzt (ohne Übereinstimmungsbescheinigung) 0 € wert (Klageschrift, Bl. 7 d.A.), und sich dazu 
auf Sachverständigengutachten beruft, ohne auf den Marktwert näher einzugehen, obwohl er 
das Fahrzeug seit 8 ½ Jahren nutzt. Soweit er jetzt einen Materialwert von 212 € in Ansatz 
bringt, ist ein tatsächlicher Anhaltspunkt dafür nicht ersichtlich. 
 
(4) Offen bleiben kann danach, ob eine Kenntnis des Vorstandes der Beklagten von dem 
Einbau der abgasbeeinflussenden Software im Jahr 2010 hinreichend konkret dargelegt ist 
oder nicht, und ob dabei die Grundsätze der sekundären Behauptungslast zugunsten des 
Klägers zur Anwendung gelangen können. 
 
i) Ansprüche des Klägers gem. §§ 826, 831 BGB aufgrund eines der Beklagten zurechenbaren 
vorsätzlichen sittenwidrigen Handelns des Dr. v. B. scheiden ebenfalls aus. 
 
Das nach Auffassung des Klägers sittenwidrige Handeln der Beklagten kann hier, wie das 
Landgericht zutreffend annimmt, nur entweder in der behaupteten Erteilung einer 
unzutreffenden Übereinstimmungsbescheinigung durch Dr. v. B. oder in der Unterlassung des 
Hinweises auf die eingebaute Software durch Dr. v. B. liegen. 
 
Auch insoweit fehlt es bereits an Vortrag zu den Gesamtumständen der Verwerflichkeit in der 
Person des handelnden Dr. v. B.. Dies gilt auch hinsichtlich der Verletzung einer möglichen 
Hinweispflicht.  
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Unabhängig hiervon ist auch insoweit ein vom Schutzzweck des § 826 BGB umfasster Schaden 
nicht ersichtlich, wie oben zu h) bb) (3) ausgeführt worden ist. 
 
Erst recht fehlt es an Vortag zu dem von der Beklagten hinsichtlich Dr. v. B. bestrittenen 
Vorsatz einer sittenwidrigen Schädigung. Der Vortrag des Klägers aus einem Schriftsatz vom 
03.08.2018 zur Verhaftung des Herrn S. und zu Presseveröffentlichungen über die Aussagen 
von Mitbeschuldigten im staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren ist nicht geeignet zur 
Begründung einer Kenntnis des Herrn Dr. v. B..“ 
 
Praxis 
Dieses sehr ausführliche Urteil des OLG Braunschweig nimmt im Verhältnis des Klägers zum 
Hersteller zu nahezu sämtlichen denkbaren und geltend gemachten Ansprüchen des 
klägerischen Käufers ausführlich Stellung. Insbesondere befasst sich das OLG Braunschweig 
detailliert mit den gesetzlichen Vorschriften der §§ 823 Abs. 2 und 826 BGB und kommt, mit 
zwar diskutablen, aber auch nachvollziehbaren Gründen zu dem Ergebnis, dass dem Kläger 
aufgrund dieser Anspruchsgrundlagen keine Rechte gegen den Hersteller zustehen.  
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• Kein Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrages 
AG Buxtehude, Urteil vom 07.03.2019, AZ: 31 C 538/18 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um die Rückabwicklung eines Kaufvertrages über einen Gebrauchtwagen. 
Am 28.02.2018 kaufte die Klägerin von dem Beklagten (gewerblicher Kfz-Händler) einen Opel 
Corsa zu einem Kaufpreis von 2.100,00 €, das Fahrzeug wies zum Zeitpunkt des Kaufs eine 
Laufleistung von 147.000 km auf. Nach Zahlung des Kaufpreises wurde das Fahrzeug am 
05.03.2018 an die Klägerin übergeben.  
 
Ende April trat sodann ein Defekt am Anlasser an, der von dem Beklagten repariert wurde.  
 
Bereits Ende Mai musste der Anlasser erneut von dem Beklagten repariert werden. Als die 
Klägerin das Fahrzeug nach erfolgter zweiter Reparatur abholen wollte, zeigten sich bereits bei 
der Fahrt vom Betriebsgelände angeblich weitere Probleme: sonderbare Motorgeräusche, 
keine Funktion von Lüftung und Klimaanlage.  
 
Die Klägerin brachte das Fahrzeug sofort zurück zum Betriebsgelände des Beklagten, gab den 
Fahrzeugschlüssel zurück und verlangte unter der Erklärung, sie habe kein Interesse mehr an 
dem Gebrauchtwagen, ihr Geld zurück.  
 
Hilfsweise erklärte sie mit Schreiben vom 04.06.2018 die Anfechtung des Kaufvertrages wegen 
arglistiger Täuschung. 
 
Der Beklagte lehnte die Rückabwicklung des Kaufvertrages ab, reparierte jedoch erneut den 
Anlasser und forderte die Klägerin sodann auf, das Fahrzeug abzuholen, was sie nach 
Rechtshängigkeit des Verfahrens vor dem AG Buxtehude auch tat.  
 
Das Fahrzeug befindet sich seitdem abgemeldet bei der Klägerin. 
 
Aussage  
Nach Ansicht des AG Buxtehude hat die Klägerin keinen Anspruch auf Rückabwicklung des 
Kaufvertrages. Zum Zeitpunkt ihrer Rücktrittserklärung bestand kein Rücktrittsrecht nach 
§§ 437, 440 BGB. Die Klägerin vermag nicht zu beweisen, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt 
der Übergabe mangelhaft war, denn zunächst fuhr das Fahrzeug bis Ende April ohne 
Beanstandungen.  
 
Es sei nicht möglich, die Mangelhaftigkeit durch Sachverständigenbeweis festzustellen, da der 
Anlasser durch den Beklagten ausgetauscht wurde, als er diesen reparierte. 
 
Auch die Beweislastumkehr im Sinne des § 476 BGB greife nicht. Zwar habe sich der Mangel 
innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe des Fahrzeugs gezeigt, jedoch handelt es sich 
bei dem Gebrauchtwagen um einen fast 13 Jahre alten Opel Corsa mit einer Laufleitung von 
fast 150.000 km. Bei diesem Fahrzeugalter und der Laufleistung muss jederzeit davon 
ausgegangen werden, dass einzelne Fahrzeugteile kaputtgehen. Dies gilt insbesondere beim 
Anlasser, bei dem es sich um ein typisches Verschleißteil handelt.  
 
Dem Beklagten kann zudem auch kein Vorwurf gemacht werden, dass er als gewerblicher Kfz-
Händler das Fahrzeug genauer hätte untersuchen müssen oder dass ihm der Mangel hätte 
auffallen müssen. 
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Die Reparatur des Anlassers durch den Beklagten stellt zuletzt auch kein Anerkenntnis 
hinsichtlich des Sachmangels dar, vielmehr könne die Reparatur auch aus reiner Kulanz erfolgt 
sein.  
 
Praxis 
Bei einem älteren Fahrzeug muss nach Ansicht des AG Buxtehude davon ausgegangen 
werden, dass einzelne Teile kaputtgehen. Dies gelte insbesondere bei Verschleißteilen wie dem 
Anlasser. Die Beweislastumkehr gem. § 476 BGB hilft dem Käufer dann insoweit nicht weiter, 
als die Vorschrift einschränkend darauf verweist, dass die Vermutung der anfänglichen 
Mangelhaftigkeit mit der „Art der Sache oder des Mangels“ vereinbar sein muss. Das sei bei 
Verschleißteilen an alten Autos gerade nicht der Fall.    
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• Mietwagenkosten – Verjährungsfrist darf voll ausgeschöpft werden 
AG Frankfurt a.M., Urteil vom 10.04.2019, AZ: 30 C 34/19  
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um die Erstattung von Mietwagenkosten. Die Klägerin klagt als 
gewerbliche Autovermieterin aus abgetretenem Recht, die Haftung der Beklagten als 
Haftpflichtversicherer des Schädigers ist unstreitig. Der Anspruch ist im Jahr 2015 entstanden, 
die Klägerin legte am 27.12.2018 Klage beim erkennenden Gericht ein.   
 
Aussage 
Zunächst stellt das AG Frankfurt fest, dass der Anspruch nicht verjährt ist. Der Anspruch wäre 
innerhalb der Regelverjährung von drei Jahren verjährt, durch die Klageeinreichung am 
27.12.2018 wurde die Verjährung wirksam unterbrochen. Dabei ist es unschädlich, dass die 
Klägerin erst gegen Ende der Verjährungsfrist Klage erhoben hat. Der Gläubiger darf die 
Verjährungsfrist voll ausschöpfen.  
 
Die geltend gemachten Mietwagenkosten sind zudem vollumfänglich von der Beklagten zu 
erstatten. Der Anspruch besteht schon dem Grunde nach, da sowohl Nutzungswille aus auch -
möglichkeit gegeben waren. Die Klägerin rechnet den Schaden unter Zugrundelegung des 
Fraunhofer Tarifs ab, der Tarif bewegt sich damit bereits unterhalb des vom erkennenden 
Gericht für angemessen gehaltenen Fracke-Tarifs (Mittelwert zwischen Fraunhofer und 
Schwacke). 
 
Das Gericht führt weiter aus:  
 
„Soweit die Beklagte einen Verstoß gegen die Schadengeringhaltungspflicht geltend macht, 
indem sie behauptet, es habe über ihre Hotline ein günstigerer Mietwagen angefragt werden 
können, so dringt sie mit diesem Vortrag nicht durch. Denn nach ständiger Rechtsprechung in 
Mietwagenfällen ist ein Verstoß gegen die Schadengeringhaltungspflicht nach § 254 BGB erst 
dann anzunehmen, wenn der Versicherer dem Unfallgeschädigten ein konkretes günstigeres 
Angebot macht oder ihn zumindest darauf hinweist, dass er von einem namentlich zu 
benennenden Sachbearbeiter auf Anfrage einen günstigeren Mietwagen angeboten bekommen 
werde. Allein der Vortrag, dass eine 24-Stunden-Nortruf-Hotline eingerichtet sei, genügt 
diesen Anforderungen nicht. Der Unfallgeschädigte ist nicht gehalten, sich aktiv mit dieser 
Hotline in Verbindung zu setzen.“ 
 
Auch die in Rechnung gestellten Nebenkosten für die Winterbereifung hält das AG Frankfurt für 
erstattungsfähig.  
 
Dazu führt es aus:  
 
„Bezüglich der Winterreifen lässt das Gericht seine bisherige Rechtsprechung fallen, wonach 
Ersatz der durch die Montage von Winterreifen verursachten Kosten nicht geschuldet sei. Denn 
wie die Klägerin in der Replik richtig ausführt, sind bezogen auf die Winterreifen keine 
mietrechtlichen Gesichtspunkte zugrunde zu legen, sondern schadensersatzrechtliche. Da die 
Mietwagenunternehmen dem Unfallgeschädigten im Winter ein Fahrzeug mit Winterreifen zur 
Verfügung zu stellen verpflichtet sind und hierfür Kosten erheben, und zwar entweder durch 
Aufschlag auf den Nettogrundmietpreis oder durch Erhebung einer besonderen 
Kostenposition, ist diese Kostenposition auch vom Schädiger zu ersetzen, sofern nicht 
Gesichtspunkte der Unverhältnismäßigkeit zu beachten sind. Letzteres ist hier nicht der Fall. 
Der Ansatz eines Betrages von € 12,56 für die Ausstattung mit Winterreifen pro Tag ist nicht 
zu beanstanden. Der Einwand der Beklagten, der Betrag von € 12,56 brutto pro Tag ergebe 
bei einer Nutzung von 120 Tagen pro Saison und zwei Wintern den Betrag von € 3.014,40 
brutto, während nur € 300,00 an tatsächlichen Kosten anfielen, verfängt nicht. Denn zum einen 
legt die Beklagte nicht offen, wie sie zu der Annahme gelangt, dass ein gewerblicher 
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Autovermieter unter Inanspruchnahme eines Einkaufsrabatts mit Kosten von unter € 300,00 
für Winterreifen kalkulieren könne. Gerichtsbekannt ist eine Winterbereifung für ein 
Mittelklassefahrzeug für € 300,00 nicht zu erhalten. Zum anderen weist die Klägerin zu Recht 
darauf hin, dass es für die Frage der Erstattungsfähigkeit der Kosten für die Ausstattung eines 
Mietfahrzeugs mit Winterreifen nicht darauf ankommen kann, welche Kalkulation die konkrete 
Mietwagenfirma im Einzelfall vornimmt, weil dies ihre unternehmerische Entscheidung ist, auf 
die der Unfallgeschädigte keinen Einfluss hat. Eine erkennbare Überhöhung ist nicht dargelegt 
und auch nicht ersichtlich. lm Übrigen wird auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 
5.3.2013 zu Aktenzeichen VI ZR 245/11 verwiesen, nach der die Kosten für Winterreifen 
ersatzfähig sind, weil die Ausstattung von Mitfahrzeugen mit Winterreifen für das 
Mietwagenunternehmen mit Kosten verbunden ist. Auf die genannte Entscheidung wird 
ergänzend Bezug genommen.“ 
 
Praxis 
Für einen Anspruch auf Erstattung von Mietwagenkosten ist es unschädlich, wenn der 
Gläubiger den Anspruch erst kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist geltend macht. Das AG 
Frankfurt am Main legt seiner Schätzung der erforderlichen Mietwagenkosten den Mittelwert 
aus der Schwacke- und der Fraunhofer-Liste zugrunde – sogenannte „Fracke“-Lösung.  
 
In Rechnung gestellte Nebenkosten für Winterreifen sieht das Gericht mit Hinweis auf die 
Rechtsprechung des BGH als erstattungsfähig an.  
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• Nutzungsausfallentschädigung bei fehlender Vorfinanzierungsmöglichkeit 
AG Siegen, Urteil vom 09.04.2019, AZ: 14 C 1022/18 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um restlichen Nutzungsausfallersatz nach einem Verkehrsunfall. Der 
Kläger hatte gegenüber der beklagten Haftpflichtversicherung seinen Schaden bereits nach 
zwei Tagen beziffert und auf seine fehlende Vorfinanzierungsmöglichkeit hingewiesen.   

 
Aussage 
Dem Kläger steht ein Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung für die Dauer von 44 Tagen 
à 43,00 € zu. Der im Sachverständigengutachten kalkulierte Wiederbeschaffungszeitraum kann 
erst dann beginnen, wenn dem Geschädigten auch der erforderliche Regulierungsbetrag zur 
Verfügung steht bzw. zur Verfügung gestellt wird.  
 
Vorliegend wurde dem Kläger der Regulierungsbetrag erst am 11.01.2018 zur Verfügung 
gestellt, obwohl sich der Unfall bereits am 05.12.2017 ereignete und der Kläger den 
entstandenen Schaden am 07.12.2017 bezifferte und einen Vorschuss anforderte.  
 
„Hat der Geschädigte den eintrittspflichtigen Versicherer darauf aufmerksam gemacht, dass er 
den Schaden nicht aus eigenen Mitteln vorfinanzieren kann, muss der Geschädigte weder 
seine Vollkaskoversicherung in Anspruch nehmen noch einen Kredit aufnehmen, um eine 
längere Ausfallzeit zu vermeiden. Es ist nämlich das Risiko des Schädigers, wenn er auf einen 
Geschädigten trifft, der finanziell nicht in der Lage ist, die zur Ersatzbeschaffung notwendigen 
Mittel vorzustrecken.“ 
 
Nach Ansicht des erkennenden Gerichts hat der Kläger ausreichend substantiiert dargelegt, 
dass er nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, um die Ersatzbeschaffung vorzufinanzieren. 
Zudem hat der Kläger auch dargetan, dass er den Willen und die Möglichkeit hatte, einen 
entsprechenden Pkw in dem streitgegenständlichen Zeitraum von 44 Tagen nach dem 
Verkehrsunfall zu nutzen. Da der Kläger schwerbehindert ist, ist er in seinem Wohnort auch 
dringend auf ein Fahrzeug angewiesen.  
 
Zudem ist dem Kläger kein Verstoß gegen seine Schadenminderungspflicht anzulasten. Er hat 
nämlich darauf verzichtet, einen Mietwagen anzumieten und hat sich offensichtlich bis zur 
Lieferung des Ersatzfahrzeuges von Dritten fahren lassen.  
 
Praxis 
Verfügt ein Geschädigter nicht über die notwendigen finanziellen Mittel, um eine 
Ersatzbeschaffung vorzufinanzieren, so kann er auch für einen verlängerten Zeitraum die 
Zahlung einer Nutzungsausfallentschädigung verlangen, wenn er der Versicherung die 
fehlende Vorfinanzierungsmöglichkeit zuvor zeitnah angezeigt hat.  
 
 


